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Arzneimittel 

G-BA passt Schutzimpfungs-Richtlinie an ge-
änderte Gesetzeslage an 
Berlin, 17. Oktober 2019 – Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 
hat am Donnerstag in Berlin die Schutzimpfungs-Richtlinie an die geän-
derte Gesetzeslage angepasst. Mit dem „Gesetz für schnellere Termine 
und bessere Versorgung“ (TSVG) besteht ein Anspruch der Versicher-
ten auf Leistungen für Schutzimpfungen zulasten der gesetzlichen Kran-
kenversicherung unabhängig davon, ob die Versicherten auch entspre-
chende Ansprüche gegenüber anderen Kostenträgern, beispielsweise 
dem Arbeitgeber aufgrund eines erhöhten beruflichen Risikos, haben. 

Im Zuge des Anpassungsbedarfs an die gesetzlichen Änderungen struk-
turierte der G-BA die Anlage 1 der Schutzimpfungs-Richtlinie, in der die 
Details zu Art und Umfang der Leistungen dargestellt sind, übersichtli-
cher. Die derzeitigen „Hinweise zu den Schutzimpfungen“ und die weite-
ren „Anmerkungen“ werden durch die zusammengeführten „Hinweise 
zur Umsetzung“ ersetzt. 

Mit der Neufassung der Anlage 2 der Schutzimpfungs-Richtlinie wird zu-
künftig eine differenziertere Erfassung von Impfungen ermöglicht: Der 
G-BA ergänzte Dokumentationsziffern für Impfungen, die aufgrund einer 
beruflichen Indikation oder aufgrund eines beruflich oder durch eine 
Ausbildung bedingten Auslandsaufenthaltes durchgeführt werden. Diese 
Impfungen können somit auch in epidemiologischen Datenanalysen, 
zum Beispiel des Robert Koch-Instituts, berücksichtigt werden.  

Zudem berücksichtigt der Beschluss die im Epidemiologischen Bulletin 
Nr. 34 dieses Jahres veröffentlichten Empfehlungen der Ständigen Impf-
kommission (STIKO). 

Der Beschluss zur Änderung der Schutzimpfungs-Richtlinie wird dem 
Bundesministerium für Gesundheit zur Prüfung vorgelegt und tritt nach 
Veröffentlichung im Bundesanzeiger in Kraft. 

Hintergrund: Leistungsansprüche gesetzlich Krankenversicherter 
auf Schutzimpfungen 

Seit dem 1. April 2007 sind Schutzimpfungen Pflichtleistungen der ge-
setzlichen Krankenversicherung (GKV). Zuvor waren sie freiwillige Sat-
zungsleistungen der Krankenkassen. 

Voraussetzung für die Aufnahme einer Schutzimpfung in den Leistungs-
katalog der GKV ist eine Empfehlung der beim Robert Koch-Institut 
(RKI) in Berlin ansässigen Ständigen Impfkommission (STIKO). Auf Ba-
sis der STIKO-Empfehlungen legt der G-BA die Einzelheiten zur Leis-
tungspflicht der GKV in der Schutzimpfungs-Richtlinie (SI-RL) fest. Ent-
sprechend § 20i Abs. 1 S. 5 SGB V trifft der G-BA spätestens zwei Mo-
nate nach Veröffentlichung der STIKO-Empfehlung eine Entscheidung. 

http://www.g-ba.de/
http://www.g-ba.de/presse-rss
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2018/Ausgaben/34_18.html
https://www.rki.de/DE/Content/Infekt/EpidBull/Archiv/2018/Ausgaben/34_18.html
https://www.g-ba.de/richtlinien/60/
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Die Frist zur Umsetzung der STIKO-Empfehlung durch den G-BA be-
ginnt mit Veröffentlichung der wissenschaftlichen Begründung im Epide-
miologischen Bulletin. 

 
Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) ist das oberste Beschlussgremium der gemein-
samen Selbstverwaltung der Ärztinnen und Ärzte, Zahnärztinnen und Zahnärzte, Psychothera-
peutinnen und Psychotherapeuten, Krankenhäuser und Krankenkassen in Deutschland. Er be-
stimmt in Form von Richtlinien den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung 
(GKV) für etwa 70 Millionen Versicherte. Der G-BA legt fest, welche Leistungen der medizini-
schen Versorgung von der GKV übernommen werden. Rechtsgrundlage für die Arbeit des G-BA 
ist das Fünfte Buch des Sozialgesetzbuches (SGB V). Entsprechend der Patientenbeteiligungs-
verordnung nehmen Patientenvertreterinnen und Patientenvertreter an den Beratungen des  
G-BA mitberatend teil und haben ein Antragsrecht. 

Den gesundheitspolitischen Rahmen der medizinischen Versorgung in Deutschland gibt das 
Parlament durch Gesetze vor. Aufgabe des G-BA ist es, innerhalb dieses Rahmens einheitliche 
Vorgaben für die konkrete Umsetzung in der Praxis zu beschließen. Die von ihm beschlossenen 
Richtlinien haben den Charakter untergesetzlicher Normen und sind für alle Akteure der GKV 
bindend. 

Bei seinen Entscheidungen berücksichtigt der G-BA den allgemein anerkannten Stand der medi-
zinischen Erkenntnisse und untersucht den diagnostischen oder therapeutischen Nutzen, die 
medizinische Notwendigkeit und die Wirtschaftlichkeit einer Leistung aus dem Pflichtkatalog der 
Krankenkassen. Zudem hat der G-BA weitere wichtige Aufgaben im Bereich des Qualitätsmana-
gements und der Qualitätssicherung in der ambulanten und stationären Versorgung. 
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